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LKV Baden-Württemberg 
Abteilung Tierkennzeichnung 
Heinrich-Baumann-Strasse 1-3 
70190 Stuttgart  

Tel:     0711-92547-0 
Fax:    0711-92547-450 Meldekarten (Rind, Schwein, Schaf, Ziege) 
Fax:    0711-92547-310 Anträge, Anfragen, Bestellungen, Sonstiges 
E-Mail: tierkennzeichnung@lkvbw.de 
Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001 

 

 

Meldekarte Bestand und Bestandsveränderungen 
Saugferkel sowie Zuchtsauen/ Eber zur Antibiotika-Datenbank 

 

Registriernummer Tierhalter: 0 8           
 

Name, Tierhalter: ………………………………... 
____________________________________________________ 

PLZ, Ort: ……………………………………………... 
____________________________________________________ 

Straße: …………………………………………… 
____________________________________________________ 

 
 

Bitte geben Sie Name und Adresse Ihrer Tierhaltung sowie die Registriernummer an!  

 Bitte Kalenderhalbjahr eintragen, für das die Mitteilung gelten soll -  
 dabei für jedes Kalenderhalbjahr ein separates Formular benutzen 

  2 0   
 

 

Bitte die Nutzungsart ankreuzen für die Sie melden möchten: 
 

Schweine 
 

 
 

Saugferkel ab der Geburt bis zu dem Zeitpunkt, an dem das jeweilige Tier vom 
Muttertier abgesetzt wird – Bestandsuntergrenze Saugferkel von 85 Sauen, d.h. 
bei einem Bestand von mehr als 85 Sauen im Durchschnitt im Halbjahr, sind die 
Saugferkel zu melden 

  
 

Zur Zucht gehaltene Sauen und Eber ab der Einstallung in die Ferkelerzeugung – 
bei mehr als 85 Sauen und Eber im Durchschnitt im Halbjahr 

 

Mitteilungen zum Bestand (an Tieren) am 1.1./ 1.7. eines jeden Jahres und Bestandsveränderungen bei den Tieren der 
jeweiligen Nutzungsart innerhalb der jeweiligen Kalenderhalbjahre sind zu melden, wenn es in dem jeweiligen Kalender-
halbjahr zu einer Antibiotikaverwendung bei diesen Tieren kam. Antibiotikameldungen sind vom Tierarzt zu melden. 
Bestand und Bestandsveränderungen können nur erfasst werden, wenn zuvor die jeweilige/ n Nutzungsart/ en angelegt 
wurden (siehe Meldekarte Nutzungsart). Die Mitteilungen müssen jeweils nach dem Ende eines Halbjahres bis zum 14.7. 
bzw. 14.1. für das jeweils vorangegangene Kalenderhalbjahr gemeldet werden (Mitteilungsfristen). 
 

Bestand zum 1.1. bzw. 1.7. eines Kalenderjahres der jeweiligen Nutzungsart 
 

Saugferkel :        
zur Zucht gehaltene Sauen 
und Eber 

:       

  Anzahl Tiere    Anzahl Tiere 
 

Bestandsveränderungen im Kalenderhalbjahr in der jeweiligen Nutzungsart 
 

 Saugferkel (Zutreffendes ankreuzen)  zur Zucht gehaltene Sauen und Eber (Zutr. ankreuzen) 
 

Tag/ Monat 
Zugänge 

(Anzahl Tiere) 
Abgänge 

(Anzahl Tiere) 
Tag/ Monat 

Zugänge 
(Anzahl Tiere) 

Abgänge 
(Anzahl Tiere) 

 

                                

Tag Monat Anzahl Tiere Anzahl Tiere Tag Monat Anzahl Tiere Anzahl Tiere 
 

                                

Tag Monat Anzahl Tiere Anzahl Tiere Tag Monat Anzahl Tiere Anzahl Tiere 
 

                                

Tag Monat Anzahl Tiere Anzahl Tiere Tag Monat Anzahl Tiere Anzahl Tiere 
 

                                

Tag Monat Anzahl Tiere Anzahl Tiere Tag Monat Anzahl Tiere Anzahl Tiere 
 

                                

Tag Monat Anzahl Tiere Anzahl Tiere Tag Monat Anzahl Tiere Anzahl Tiere 
 

                                

Tag Monat Anzahl Tiere Anzahl Tiere Tag Monat Anzahl Tiere Anzahl Tiere 
 

                                

Tag Monat Anzahl Tiere Anzahl Tiere Tag Monat Anzahl Tiere Anzahl Tiere 
 

                                

Tag Monat Anzahl Tiere Anzahl Tiere Tag Monat Anzahl Tiere Anzahl Tiere 
 

                                

Tag Monat Anzahl Tiere Anzahl Tiere Tag Monat Anzahl Tiere Anzahl Tiere 
 

Datum, Unterschrift Tierhalter:  
 

 

mailto:tierkennzeichnung@lkvbw.de

